
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten
(Rechnungsabschluss)

(1) (2)

Bezeichnung Standort1

Hochwasserschutz2

[…]
Lawinenverbauung3

[…]
Wildbachverbauung4

[…]

1 Beim Standort ist eine möglichst genaue geographische Angabe nach regionalen Gegebenheiten einzutragen.
2 Unter "Hochwasserschutz" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter den Unterabschnitten 632. 
Wasserwehre und Schleusen  und 639. Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  zu erfassen sind, darzustellen.

3 Unter "Lawinenverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 634. 
Lawinenschutzbauten  zu erfassen sind, darzustellen.
4 Unter "Wildbachverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 633. 
Wildbachverbauung  zu erfassen sind, darzustellen.
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